
Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/9081

1

Beschlussempfehlung 

Hannover, den 20.04.2021 

Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 

Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes zur Stärkung der Quartiere durch private Initiati-
ven (Niedersächsisches Quartiersgesetz - NQG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/6158 

Berichterstattung: Abg. Uwe Dorendorf (CDU) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz empfiehlt dem Landtag, den Gesetz-
entwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen. 

Axel Miesner 
Vorsitzender 



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/9081 

Gesetzentwurf der der Landesregierung - Drs. 18/6158 Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt, Energie, 

Bauen und Klimaschutz 

2

Niedersächsisches Gesetz 

zur Stärkung der Quartiere durch private Initiativen  

(Niedersächsisches Quartiersgesetz - NQG)

Niedersächsisches Gesetz 

zur Stärkung der Quartiere durch private Initiativen  

(Niedersächsisches Quartiersgesetz - NQG)

§ 1 § 1

Ziel des Gesetzes Ziel des Gesetzes 

1Ziel des Gesetzes ist es, zur Stärkung und Entwick-

lung städtebaulich bedeutsamer Bereiche im Gemeinde-

gebiet die gemeinsame, eigenverantwortliche Durchfüh-

rung von quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen 

durch private Initiativen (Quartiersgemeinschaften) zu för-

dern. 2Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Gemeinde 

auf Antrag einer Quartiersgemeinschaft für die städtebau-

liche Entwicklung bedeutsame Bereiche als Quartier fest-

legen und bestimmen, dass zur Finanzierung der quar-

tiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen eine grund-

stücksbezogene Abgabe erhoben wird. 3Die Gemeinde ist 

nicht verpflichtet, sich an den Maßnahmen finanziell zu 

beteiligen, es sei denn, dass sie nach § 6 Abs. 1 abgabe-

pflichtig ist. 4Die Durchführung von quartiersbezogenen 

Aufwertungsmaßnahmen entlastet die Gemeinde nicht 

von ihren Aufgaben. 

1Ziel dieses Gesetzes ist es, die Stärkung oder Ent-

wicklung von für die städtebauliche Entwicklung be-

deutsamen Bereichen zu fördern. 2Um dieses Ziel zu er-

reichen, können nach Maßgabe dieses Gesetzes Ge-

biete festgelegt werden, in denen in privater Verantwor-

tung standortbezogene Maßnahmen durchgeführt wer-

den, die auf der Grundlage eines mit den städtebauli-

chen Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts 

dem in Satz 1 genannten Ziel dienen. 2/1Durch dieses 

Gesetz werden ferner Regelungen zur Finanzierung der 

Maßnahmen und gerechten Verteilung des damit ver-

bundenen Aufwands getroffen. 3__________ (jetzt in 

§ 2/1 Satz 2) 4__________ (jetzt in § 2/1 Satz 1)

§ 2 § 2

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Eine Quartiersgemeinschaft im Sinne dieses Ge-

setzes ist ein Zusammenschluss von Grundstückseigen-

tümerinnen und Grundstückseigentümern, Erbbaube-

rechtigten, Bewohnerinnen und Bewohnern, Gewerbe-

treibenden, freiberuflich Tätigen und anderen an der Ent-

wicklung des Quartiers interessierten Personen mit dem 

Ziel, gemeinsam und eigenverantwortlich quartiersbezo-

gene Aufwertungsmaßnahmen durchzuführen. 

(1) 1Eine Quartiersgemeinschaft im Sinne dieses Ge-

setzes ist ein rechtsfähiger Zusammenschluss von Perso-

nen, insbesondere Grundstückseigentümerinnen und 

Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten, Bewohne-
rinnen und Bewohnern, Gewerbetreibenden und freiberuf-

lich Tätigen __________, der dazu dient, gemeinsam und 

eigenverantwortlich quartiersbezogene Aufwertungsmaß-
nahmen durchzuführen. 2Die Rechtsform muss so ge-

wählt sein, dass die Rechte und Pflichten einer Quar-

tiersgemeinschaft nach diesem Gesetz umgesetzt wer-

den können. 

(2) 1Quartiersbezogene Aufwertungsmaßnahmen 

im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen, die die At-

traktivität des Quartiers steigern und dessen Funktionen 

stärken. 2Dazu gehören insbesondere 

(2) 1Quartiersbezogene Aufwertungsmaßnahmen im 

Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen, die die Attraktivi-

tät des Quartiers steigern und dessen Funktionen stärken 
und dadurch zugleich mindestens für die überwie-

gende Mehrheit der in das Quartier einbezogenen 

Grundstücke einen unmittelbaren Vorteil oder einen 

Lagevorteil erwarten lassen, der den Nutzen der Maß-

nahmen für die Allgemeinheit offensichtlich überwiegt. 
2Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 können dazu 

insbesondere gehören

1. Ausarbeiten von Konzepten für die Entwicklung des 

Quartiers, 

1. das Ausarbeiten von Konzepten für die Stärkung 

oder Entwicklung des Quartiers, 

2. bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des öffent-

lichen Raums oder des Wohnumfeldes, 

2. unverändert
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3. Baumaßnahmen an oder in Gebäuden, 3. unverändert

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz, 

4. unverändert

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Sauberkeit oder 

Sicherheit, 

5. unverändert

6. Unterstützung bei der Bewirtschaftung von Grund-

stücken, 

6. unverändert

7. Leerstandsmanagement,  7. unverändert

8. Einrichtung von Coworking-Räumen und  8. unverändert

9. Werbemaßnahmen, Marketing und Veranstaltun-

gen. 

9. unverändert

(3) Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind alle 

im Grundbuch verzeichneten Flächen mit Ausnahme der 

öffentlichen Verkehrs-, Gewässer- und Grünflächen. 

(3) unverändert 

§ 2/1

Verhältnis quartiersbezogener Aufwertungsmaßnah-

men zu den Aufgaben der Gemeinde 

1Die Durchführung von quartiersbezogenen Aufwer-

tungsmaßnahmen darf die Gemeinde nicht von ihren im 

überwiegenden Interesse der Allgemeinheit liegenden

Aufgaben entlasten. 2Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, 

sich an den Maßnahmen finanziell zu beteiligen, es sei 

denn, dass sie nach § 6 Abs. 1 abgabepflichtig ist.

§ 2/2

Organisation der Quartiersgemeinschaft

(1) Die Quartiersgemeinschaft wählt aus ihrer 

Mitte mit Mehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-

ter, die nach außen einzeln vertretungsberechtigt sind.

(2) Die Quartiersgemeinschaft hat eine Mitwirkung 

abgabepflichtiger Personen in der Regel zuzulassen.

(3) Die Quartiersgemeinschaft kann einen Aufga-

benträger mit der Durchführung der quartiersbezoge-

nen Aufwertungsmaßnahmen beauftragen.

§ 2/3

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

1Die Quartiersgemeinschaft legt die von ihr beab-

sichtigten quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnah-

men und die für ihre Durchführung zu erwartenden 
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Kosten in einem auf bis zu fünf Jahre angelegten und 

mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abge-

stimmten Maßnahmen- und Finanzierungskonzept fest. 
2Die von der Quartiersgemeinschaft vorgesehene 

räumliche Abgrenzung des Quartiers, die einzelnen 

Maßnahmen, ihre jeweilige Finanzierung sowie der sich 

daraus ergebende Zeitraum der Abgabenerhebung 

sind in dem Konzept nachvollziehbar darzustellen. 3Die 

Darstellungen sind zu begründen; zu begründen ist fer-

ner, warum die Maßnahmen die Voraussetzungen nach 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 erfüllen und inwieweit das Konzept mit 

den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abgestimmt 

ist. 

§ 3 § 3

Voraussetzungen für eine Quartierssatzung Antragsverfahren

(1) 1Die Gemeinde kann auf schriftlichen Antrag ei-

ner Quartiersgemeinschaft durch Satzung einen Bereich 

der Innenstadt, eines Ortszentrums, eines Stadtteilzent-

rums oder eines Gewerbegebiets, ein Wohnquartier oder 

einen sonstigen für die städtebauliche Entwicklung be-

deutsamen Bereich als Quartier festlegen, wenn  

(1) 1Die Quartiersgemeinschaft kann bei der Ge-

meinde ____ schriftlich____ beantragen, durch Satzung 

einen Bereich der Innenstadt, des Ortszentrums, eines 

Stadtteilzentrums, eines Wohnquartiers oder eines  

Gewerbezentrums oder einen sonstigen für die städtebau-

liche Entwicklung bedeutsamen Bereich als Quartier fest-
zulegen____; die Grundstücke, die zu dem Quartier ge-

hören, sollen räumlich zusammenhängen und jeweils 

vollständig innerhalb des Quartiers liegen.

1. der Antrag der Quartiersgemeinschaft auf Erlass ei-

ner Quartierssatzung von den Eigentümerinnen und 

Eigentümern von mindestens 15 Prozent der im vor-

gesehenen Quartier gelegenen Grundstücke unter-

stützt wird und die Gesamtfläche dieser Grundstü-

cke mindestens 15 Prozent der Gesamtgrund-

stücksfläche im Quartier beträgt,  

1. __________ (jetzt in Absatz 1/1 Satz 1)

2. die von der Quartiersgemeinschaft vorgesehene 

räumliche Abgrenzung des Quartiers, der vorgese-

hene Zeitraum für die Erhebung der Abgabe und 

das vorgelegte Maßnahmen- und Finanzierungs-

konzept für quartiersbezogene Aufwertungsmaß-

nahmen zur Stärkung des Quartiers geeignet sind, 

2. __________ (jetzt in § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)

3. die von der Quartiersgemeinschaft vorgesehenen 

quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen mit 

den städtebaulichen Zielen der Gemeinde überein-

stimmen,  

3. __________ (jetzt in § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2)

4. die Durchführung der von der Quartiersgemein-

schaft vorgesehenen quartiersbezogenen Aufwer-

tungsmaßnahmen öffentliche Belange nicht erheb-

lich beeinträchtigt,  

4. __________ (jetzt in § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)
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5. dem Erlass der Satzung weder die Eigentümerinnen 

und Eigentümer von mehr als 30 Prozent der im vor-

gesehenen Quartier gelegenen Grundstücke noch 

die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstü-

cken, deren Gesamtfläche mehr als 30 Prozent der 

Gesamtgrundstücksfläche im Quartier beträgt, wi-

dersprochen haben und  

5. __________ (jetzt in § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4)

6. die Quartiersgemeinschaft sich in einem öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde verpflichtet 

hat, die Verpflichtungen aus diesem Gesetz zu er-

füllen und die in der Satzung enthaltenen quartiers-

bezogenen Aufwertungsmaßnahmen durchzufüh-

ren. 

6. __________ (jetzt in § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5)

2Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet 

sind, treten die Erbbauberechtigten an die Stelle der Ei-

gentümerinnen und Eigentümer. 

2__________ (jetzt in Absatz 1/1 Satz 3 und § 4/1 Abs. 1 

Satz 2)

(1/1) 1Zur Antragstellung ist die Quartiersgemein-

schaft nur berechtigt, wenn die Eigentümerinnen und Ei-

gentümer_ von mindestens 15 Prozent der im vorgesehe-
nen Quartier gelegenen Grundstücke dem Antrag schrift-

lich zustimmen und die Gesamtfläche dieser Grundstücke 

mindestens 15 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche im 
Quartier beträgt. 2Zustimmungserklärungen von Mit-, 

Wohnungs- oder Teileigentümerinnen oder Mit-, Woh-

nungs- oder Teileigentümern zählen bei der Berech-

nung nach Satz 1 entsprechend ihrem Miteigentumsan-

teil. 3Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet 

sind, gelten die Erbbauberechtigten als zustimmungsbe-

rechtigte Eigentümerinnen und Eigentümer im Sinne des 

Satzes 1. 

(2) Hat die Quartiersgemeinschaft die Durchführung 

der in der Satzung enthaltenen quartiersbezogenen Auf-

wertungsmaßnahmen einem Aufgabenträger übertragen, 

so kann die Satzung nur beschlossen werden, wenn an-

stelle der Quartiersgemeinschaft der Aufgabenträger den 

öffentlich-rechtlichen Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 

mit der Gemeinde abgeschlossen hat und der Aufgaben-

träger zuverlässig ist. 

(2) wird (hier) gestrichen (jetzt § 4/1 Abs. 2)

(3) 1Die Quartiersgemeinschaft hat dem Antrag die 

Unterlagen beizufügen, die erforderlich sind, damit die 

Gemeinde das Vorliegen der Voraussetzungen nach den 

Absätzen 1 und 2 beurteilen kann. 2Die von der Quartiers-

gemeinschaft vorgesehene räumliche Abgrenzung des 

Quartiers, der vorgesehene Zeitraum der Abgabenerhe-

bung und das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 

sind zu begründen.  

(3) 1Die Quartiersgemeinschaft hat dem Antrag beizu-

fügen 

1. eine grundstücksgenaue Bezeichnung der von 

der Quartiersgemeinschaft vorgesehenen räumli-

chen Abgrenzung des Quartiers, 

2. die Angabe des vorgesehenen Zeitraums für die 

Erhebung der Abgabe, 

3. das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept so-

wie 
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4. alle sonstigen Unterlagen, die erforderlich sind, da-

mit die Gemeinde das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 1/1 und § 4/1 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 1 bis 3 beurteilen kann. 

2__________ (jetzt in § 2/3 Sätze 2 und 3)

(4) Auf den Erlass einer Satzung besteht kein An-

spruch. 

(4) wird (hier) gestrichen (jetzt § 4/1 Abs. 3)

§ 4 § 4

Verfahren nach Antragstellung Prüfung und Beteiligung nach Antragstellung

(1) Die Gemeinde prüft, ob nach dem Antrag der 

Quartiersgemeinschaft die Voraussetzungen nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und Satz 2 vorliegen und ob 

öffentliche Belange offensichtlich beeinträchtigt sind. 

(1) Die Gemeinde prüft, ob nach dem Antrag der 

Quartiersgemeinschaft die Voraussetzungen nach § 3 
Abs. 1 und 1/1, § 4/1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und 

Satz 2 vorliegen und ob öffentliche Belange nicht offen-

sichtlich beeinträchtigt sind. 

(2) 1Hat die Prüfung nach Absatz 1 ergeben, dass 

eine Quartierssatzung voraussichtlich beschlossen wer-

den kann, so fertigt die Gemeinde den Entwurf einer 

Quartierssatzung und unterrichtet die Eigentümerinnen 

und Eigentümer der im vorgesehenen Quartier gelegenen 

Grundstücke schriftlich über die Absicht, eine Quartiers-

satzung zu beschließen. 2Sie teilt ihnen auch mit, wo sie 

den Satzungsentwurf und das vorgesehene Maßnahmen- 

und Finanzierungskonzept einsehen können. 3Die Ge-

meinde weist die Eigentümerinnen und Eigentümer da-

rauf hin, dass sie die Möglichkeit haben, innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Unterrichtung der geplanten 

Satzung zu widersprechen. 4§ 3 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend. 

(2) 1Hat die Prüfung nach Absatz 1 ergeben, dass 

eine Quartierssatzung voraussichtlich beschlossen werden 

kann, so fertigt die Gemeinde den Entwurf einer Quartiers-

satzung und unterrichtet die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer der im vorgesehenen Quartier gelegenen Grundstücke 

schriftlich über die Absicht, eine Quartierssatzung zu be-

schließen. 2Sie teilt ihnen auch mit, wo sie den Satzungs-

entwurf und das vorgesehene Maßnahmen- und Finanzie-

rungskonzept einsehen können. 3Die Gemeinde weist die 

Eigentümerinnen und Eigentümer darauf hin, dass sie die 

Möglichkeit haben, innerhalb eines Monats nach Zugang 

der Unterrichtung der geplanten Satzung zu widerspre-
chen. 4§ 3 Abs. 1/1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Gemeinde hat die Öffentlichkeit sowie die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, de-

ren Aufgabenbereich berührt werden kann, vor Beschluss 

der Satzung zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 

(3) Die Gemeinde hat die Öffentlichkeit sowie die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich berührt werden kann, vor Beschluss der 
Satzung zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. 

(4) 1Ändert die Quartiersgemeinschaft vor Be-

schluss der Satzung das Maßnahmen- und Finanzie-

rungskonzept oder die räumliche Abgrenzung des Quar-

tiers, so hat sie ihren Antrag zu ändern. 2Bei wesentlichen 

Änderungen ist das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 

zu wiederholen.  

(4) 1Ändert die Quartiersgemeinschaft vor Beschluss 

der Satzung das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 

oder die räumliche Abgrenzung des Quartiers, so hat sie 

ihren Antrag zu ändern. 2Bei wesentlichen Änderungen ist 
von der Quartiersgemeinschaft nachzuweisen, dass 

die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1/1 weiterhin vor-

liegen, und, wenn dies der Fall ist, das Verfahren nach 

den Absätzen 1 bis 3 zu wiederholen.  
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§ 4/1

Erlass der Quartierssatzung

(1) 1Die Gemeinde kann das Quartier durch Sat-

zung festlegen, wenn die Voraussetzungen des § 3 

Abs. 1 vorliegen und

1. die von der Quartiersgemeinschaft vorgesehene 

räumliche Abgrenzung des Quartiers, der vorgese-

hene Zeitraum für die Erhebung der Abgabe und das 

vorgelegte Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 

für quartiersbezogene Aufwertungsmaßnahmen 

__________ geeignet sind, 

2. die von der Quartiersgemeinschaft vorgesehenen 

quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen mit 

den städtebaulichen Zielen der Gemeinde überein-

stimmen, 

3. die Durchführung der von der Quartiersgemeinschaft 

vorgesehenen quartiersbezogenen Aufwertungsmaß-

nahmen öffentliche Belange nicht ____ beeinträchtigt,  

4. dem Erlass der Satzung weder die Eigentümerinnen 

und Eigentümer von mehr als 30 Prozent der im vor-

gesehenen Quartier gelegenen Grundstücke noch die 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, 

deren Gesamtfläche mehr als 30 Prozent der Ge-
samtgrundstücksfläche im Quartier beträgt, schrift-

lich widersprochen haben und  

5. die Quartiersgemeinschaft sich in einem öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde verpflichtet hat, 

die Verpflichtungen aus diesem Gesetz zu erfüllen 
und die in die Satzung aufzunehmenden quartiers-

bezogenen Aufwertungsmaßnahmen durchzuführen. 

2Bei der Berechnung nach Satz 1 Nr. 4 gilt § 3 Abs. 1/1 

Sätze 2 und 3 entsprechend.

(2) Hat die Quartiersgemeinschaft die Durchführung 

der in die Satzung aufzunehmenden quartiersbezogenen 

Aufwertungsmaßnahmen einem Aufgabenträger übertra-

gen, so kann die Satzung nur beschlossen werden, wenn 

anstelle der Quartiersgemeinschaft der Aufgabenträger 

den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 mit der Gemeinde abgeschlossen hat und der Aufga-

benträger zuverlässig sowie für die Durchführung der 

quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen geeig-

net ist. 

(3) Auf den Erlass einer Satzung besteht kein An-

spruch. 
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§ 5 § 5

Inhalt der Quartierssatzung Inhalt der Quartierssatzung

(1) 1Die Satzung muss die räumliche Abgrenzung 

des Quartiers und die quartiersbezogenen Aufwertungs-

maßnahmen enthalten. 2In der Satzung ist anzugeben, 

wer die quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen 

durchführt und bis wann diese abgeschlossen sein sollen. 

(1) 1Die Satzung muss die räumliche Abgrenzung des 

Quartiers und die quartiersbezogenen Aufwertungsmaß-
nahmen, so wie sie im Maßnahmen- und Finanzierungs-

konzept vorgesehen sind, enthalten. 2In der Satzung ist 

anzugeben, wer für die quartiersbezogenen Aufwertungs-

maßnahmen verantwortlich ist und bis wann diese abge-

schlossen sein sollen. 

(2) 1In der Satzung ist vorzusehen, dass die Ge-

meinde eine grundstücksbezogene Abgabe zur Finanzie-

rung der quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen 

erhebt. 2Die Abgabe ist so zu bemessen, dass  

(2) 1In der Satzung ist vorzusehen, dass die Ge-

meinde eine grundstücksbezogene Abgabe zur Finanzie-

rung der quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen er-

hebt. 2Die Abgabe ist so zu bemessen, dass  

1. die für die Durchführung der quartiersbezogenen 

Aufwertungsmaßnahmen erwarteten Kosten ge-

deckt sind, 

1. unverändert

2. eine Finanzreserve zur Deckung einer nicht vorher-

sehbaren Steigerung der Kosten für die Durchfüh-

rung der quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnah-

men und von Einnahmeausfällen, die durch nicht 

vollständige oder nicht rechtzeitige Zahlung der Ab-

gabe durch die Abgabenpflichtigen entstehen, zur 

Verfügung steht und  

2. eine Finanzreserve zur Deckung einer nicht vorher-

sehbaren Steigerung der Kosten für die Durchführung 

der quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen 

und von Einnahmeausfällen, die durch nicht vollstän-

dige oder nicht rechtzeitige Zahlung der Abgabe durch 
die Abgabe_pflichtigen oder durch Befreiungen 

nach § 6 Abs. 4 entstehen, zur Verfügung steht,

3. eine Kostenpauschale zur Abdeckung der Verwal-

tungskosten der Gemeinde gezahlt werden kann.

3. unverändert

3Für die Erhebung der Abgabe finden die Verfahrensvor-

schriften des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-

setzes entsprechende Anwendung. 4Die für ein Grund-

stück zu leistende Abgabe darf insgesamt 15 Prozent des 

Einheitswertes des Grundstücks nicht überschreiten. 
5Maßgeblich sind die Einheitswerte zum Zeitpunkt des 

Beschlusses der Satzung.  

3__________ (jetzt in § 6 Abs. 7) 4Die für ein Grundstück 

zu leistende Abgabe darf insgesamt einen angemessenen 

Teil des Wertes des Grundstücks nicht überschreiten; die 

Bemessung des angemessenen Teils soll sich an 

15 Prozent des Einheitswertes oder, sofern ein Grund-

steuerwert festgestellt ist, an einem entsprechenden 

Teil dieses Wertes orientieren. 5Maßgeblich ist der Wert 

des Grundstücks zum Zeitpunkt des Beschlusses der Sat-

zung. 

(2/1) 0/1In der Satzung ist zu bestimmen, nach wel-

chem Verteilungsmaßstab die Abgabe von den Abgabe-

pflichtigen erhoben wird. 1Zulässige Verteilungsmaß-

stäbe sind 

1. der für alle Grundstücke nach einem einheitlichen 

Maßstab bemessene Wert des Grundstücks, 

2. die Grundstücksfläche und 

3. die Grundstückslänge an der Erschließungsanlage 
(§ 127 Abs. 2 BauGB).  
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2Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden 
werden. 3In diesem Fall ist in der Satzung auch das Ver-

hältnis dieser Maßstäbe zueinander (Verteilungsschlüssel) 

festzulegen. 

(3) In der Satzung sind zu bestimmen (3) In der Satzung sind zu bestimmen 

1. der Zeitraum für die Erhebung der Abgabe, der fünf 

Jahre nicht überschreiten darf,

1. unverändert 

2. die Höhe der für die Durchführung der quartiersbe-

zogenen Aufwertungsmaßnahmen erwarteten Kos-

ten (Absatz 2 Satz 2 Nr. 1),

2. unverändert 

3. die Höhe der Finanzreserve (Absatz 2 Satz 2 Nr. 2), 3. unverändert 

4. die Höhe der Kostenpauschale (Absatz 2 Satz 2 

Nr. 3), die höchstens 3 Prozent der erwarteten Kos-

ten für die Durchführung der quartiersbezogenen 

Aufwertungsmaßnahmen betragen darf, 

4. unverändert

5. der Verteilungsmaßstab für die Abgabe (Absatz 4 

Satz 1) und bei Kombination mehrerer Verteilungs-

maßstäbe der Verteilungsschlüssel (Absatz 4 

Sätze 2 und 3).

5. wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 2/1 Sätze 0/1 

und 3) 

(4) 1Zulässige Verteilungsmaßstäbe sind  (4) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 2/1 Sätze 1 

bis 3)

1. der Einheitswert des Grundstücks, 

2. die Grundstücksfläche und 

3. die Grundstückslänge an der Erschließungsanlage.  

2Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbun-

den werden. 3Bei der Kombination mehrerer Verteilungs-

maßstäbe ist das Verhältnis dieser Maßstäbe zueinander 

festzulegen (Verteilungsschlüssel). 

(5) In der Satzung können Ausnahmen von der Ab-

gabenpflicht vorgesehen werden für Grundstücke, die  

(5) In der Satzung sind Ausnahmen von der Abga-

benpflicht vorzusehen für Grundstücke, die  

1. wirtschaftlich nicht genutzt werden können oder 1. unverändert

2. ausschließlich zu Zwecken des Gemeinbedarfs ge-

nutzt werden.

2. unverändert 

§ 6 § 6

Abgabenpflichtige, Abgabenerhebung Abgabe_pflichtige, Abgabenerhebung 

(1) 1Abgabenpflichtig sind die Grundstückseigentü-

merinnen und Grundstückseigentümer im Quartier. 2Ist 

ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist die 

oder der Erbbauberechtigte abgabenpflichtig. 3Mehrere 

(1) 1Abgabe_pflichtig sind die Eigentümerinnen und 

Eigentümer der im Quartier gelegenen Grundstücke. 2Ist 

ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an-

stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers die oder 
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Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 4Bei Tei-

leigentum entsteht die Beitragspflicht nur entsprechend 

dem Miteigentumsanteil. 

der Erbbauberechtigte abgabepflichtig. 3Mehrere Abga-

bepflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Mit-, Woh-

nungs- und Teileigentum entsteht die Abgabepflicht nur 

entsprechend dem Miteigentumsanteil. 4__________ (jetzt 

in Satz 3 Halbsatz 2)

(2) 1Die Abgabe wird für den gesamten Erhebungs-

zeitraum festgesetzt. 2Sie wird in vierteljährlichen Raten 

fällig. 

(2) unverändert

(3) Ändert sich während des Erhebungszeitraumes 

der Einheitswert eines Grundstücks, so wirkt sich dies 

nicht auf die Höhe der Abgabe aus. 

(3) Ändert sich während des Erhebungszeitraumes 
der Wert eines Grundstücks, so wirkt sich dies nicht auf die 

Höhe der Abgabe aus. 

(4) Die Gemeinde kann Abgabenpflichtige von der 

Abgabe ganz oder teilweise befreien, wenn die Heranzie-

hung 

(4) Die Gemeinde kann Abgabe_pflichtige auf deren 

Antrag von der Abgabe ganz oder teilweise befreien, so-

weit die Heranziehung 

1. aufgrund der Nutzung oder des Zuschnitts des 

Grundstücks unverhältnismäßig wäre oder 

1. unverändert

2. eine unbillige Härte darstellen würde. 2. unverändert

(5) Die Abgabe und etwaige sich darauf beziehende 

Zinsen und Auslagen ruhen als öffentliche Last auf dem 

Grundstück und dem Erbbaurecht. 

(5) unverändert

(6) Die Finanzbehörden übermitteln der Gemeinde 

die für die Erhebung der Abgabe erforderlichen Daten in 

entsprechender Anwendung des § 31 Abs. 1 der Abga-

benordnung. 

(6) Die Gemeinde kann die Finanzbehörden ersu-

chen, ihr die für die Erhebung der Abgabe erforderlichen 

Daten, zu deren Übermittlung die Finanzbehörden

__________ nach § 31 Abs. 1 der Abgabenordnung ver-

pflichtet sind, zu übermitteln. 

(7) Für die Erhebung der Abgabe finden die Verfah-

rensvorschriften des Niedersächsischen Kommunalabga-

bengesetzes entsprechende Anwendung.

§ 7 § 7

Verwendung der Mittel aus der Abgabe Umsetzung, Mittelverwendung

(1) 1Das Aufkommen aus der Abgabe steht der 

Quartiersgemeinschaft abzüglich der Kostenpauschale 

(§ 5 Abs. 3 Nr. 4) zu. 2Die Quartiersgemeinschaft hat die 

Mittel ausschließlich für die in der Satzung bestimmten 

quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen zu ver-

wenden.  

(1) 0/1Die Quartiersgemeinschaft setzt das Maß-

nahmen- und Finanzierungskonzept um. 1Zu diesem 

Zweck steht der Quartiersgemeinschaft das Aufkommen 

aus der Abgabe abzüglich der Kostenpauschale (§ 5 Abs. 2

Satz 2 Nr. 3) zu. 2Die Quartiersgemeinschaft hat die Mittel 

ausschließlich für die in der Satzung bestimmten quartiers-
bezogenen Aufwertungsmaßnahmen sowie unter Beach-

tung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäfts-

führung eines entsprechenden Unternehmens zu verwen-

den. 

(2) Das Aufkommen aus der Abgabe stellt die Ge-

meinde der Quartiersgemeinschaft nach Abzug des der 

Gemeinde je Quartal zustehenden Anteils der Kosten-

pauschale in vierteljährlichen Zahlungen zur Verfügung.  

(2) unverändert
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(3) Die Quartiersgemeinschaft verwaltet die Mittel 

aus der Abgabe gesondert von den eigenen Mitteln.  

(3) unverändert

(4) 1Nicht verwendete Mittel aus der Abgabe hat die 

Quartiersgemeinschaft der Gemeinde zur Verfügung zu 

stellen. 2Die Gemeinde zahlt das Geld anteilig an die Ab-

gabenpflichtigen zurück. 

(4) 1Nach Durchführung der quartiersbezogenen 

Aufwertungsmaßnahmen hat die Quartiersgemeinschaft 

der Gemeinde nicht verwendete Mittel aus der Abgabe zur 

Verfügung zu stellen. 2Die Gemeinde zahlt das Geld antei-

lig an die Abgabe_pflichtigen zurück. 

(5) Hat die Quartiersgemeinschaft einen Aufgaben-

träger mit der Durchführung der quartiersbezogenen Auf-

wertungsmaßnahmen beauftragt, so gelten die Absätze 1 

bis 4 für den Aufgabenträger entsprechend. 

(5) unverändert

§ 8 § 8

Überprüfung der Verwendung der Mittel Überwachung

(1) Die Quartiersgemeinschaft hat der Gemeinde die 

Verwendung der Mittel aus der Abgabe auf Verlangen, 

mindestens jedoch jährlich, schriftlich nachzuweisen. 

(1) Die Quartiersgemeinschaft hat der Gemeinde die 
Verwendung der Mittel aus der Abgabe auf Verlangen un-

verzüglich, mindestens jedoch jährlich, schriftlich nachzu-

weisen. 

(2) 1Die Gemeinde prüft, ob die Quartiersgemein-

schaft ihren Pflichten aus dem öffentlich-rechtlichen Ver-

trag nachkommt. 2Sie prüft auch, ob die Quartiersgemein-

schaft die Mittel aus der Abgabe ordnungs- und zweckge-

mäß verwendet und bei der Verwendung der Mittel die 

Grundsätze einer ordnungsgemäßen Führung eines 

durchschnittlichen Unternehmens beachtet. 3Die Ge-

meinde kann für die Prüfung jederzeit einen mündlichen 

oder schriftlichen Bericht anfordern und Unterlagen der 

Quartiersgemeinschaft einsehen. 4Ergeben sich bei der 

Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass die Quartiersgemein-

schaft ihren Pflichten aus dem öffentlich-rechtlichen Ver-

trag nicht nachkommt oder die Mittel nicht ordnungs- und 

zweckgemäß verwendet, so hat die Quartiersgemein-

schaft die Kosten für eine weitergehende Prüfung zu tra-

gen. 5Die Gemeinde kann sich für die weitergehende Prü-

fung einer sachverständigen Person bedienen. 6Stellt die 

Gemeinde fest, dass die Quartiersgemeinschaft ihren 

Pflichten nicht nachkommt oder die Mittel nicht ordnungs- 

und zweckgemäß verwendet, so hat sie dies gegenüber 

der Quartiersgemeinschaft zu beanstanden.  

(2) 1Die Gemeinde überwacht, ob die Quartiersge-

meinschaft ihren Pflichten nach diesem Gesetz und aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nachkommt. 
2__________ (jetzt in § 7 Abs. 1 Satz 2) 3Die Gemeinde 

kann für die Überwachung jederzeit einen mündlichen  

oder schriftlichen Bericht anfordern und Unterlagen der 

Quartiersgemeinschaft einsehen. 4Ergeben sich bei der 
Überwachung Anhaltspunkte dafür, dass die Quartiersge-

meinschaft ihren Pflichten __________ nicht nachkommt 

__________, so hat die Quartiersgemeinschaft die Kosten 

für eine weitergehende Prüfung zu tragen. 5Die Gemeinde 

kann sich für die weitergehende Prüfung einer sachverstän-

digen Person bedienen. 6Stellt die Gemeinde fest, dass die 

Quartiersgemeinschaft ihren Pflichten nicht nachkommt 

__________, so hat sie dies gegenüber der Quartiersge-

meinschaft zu beanstanden.  

(3) 1Hilft die Quartiersgemeinschaft einer Beanstan-

dung nicht ab, so kann die Gemeinde 

(3) unverändert

1. die Durchführung der in der Satzung bestimmten 

quartiersbezogenen Aufwertungsmaßnahmen über-

nehmen, 

2. einen Dritten mit der Durchführung der quartiersbe-

zogenen Aufwertungsmaßnahmen beauftragen  

oder 
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3. die Satzung aufheben. 

2Die dadurch entstehenden Kosten sind von der Quar-

tiersgemeinschaft zu tragen.  

(4) Hat die Quartiersgemeinschaft einen Aufgaben-

träger mit der Durchführung der quartiersbezogenen Auf-

wertungsmaßnahmen beauftragt, so gelten die Absätze 1 

bis 3 für den Aufgabenträger entsprechend. 

(4) unverändert

§ 9 § 9

Inkrafttreten Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft.  

unverändert

(Verteilt am 21.04.2021) 
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